
Analyse
Baugesuchsdossier

Baugesuch im ordentlichen Verfahren



Prüfung des Baugesuchs 
(Art. 90 RPBR)

• Die Gemeinde prüft das Gesuch formell und 
materiell; nötigenfalls beantragt sie die 
erforderlichen Ergänzungen.

o Kontrolle der Dokumente auf FRIAC

o Gesuchsgegenstand, alle projektierten 
Gebäude/Nutzungen etc. müssen aufgeführt 
werden (Achtung bei gleichzeitigem Abbruch)

o Situation, Grundrisse, Schnitte, Fassaden, 
natürliches Terrain, Kanalisationsplan

o Situationsplan Geometer

o Ausnahmegesuch(e)

o Begründung der Ausnahmegesuch(e)

o Berechnung der Nutzungsziffern

o Parkplatzberechnung



• Abweichungsvereinbarung 
hinsichtlich der Grenzabstand-
vorschriften muss dem Gesuch 
beigelegt werden.

• Eine Abweichungsbegründung 
zum Abweichungsgesuch der 
Gemeindestrasse ist beizulegen. 
Dieses Dokument dient dem 
Gemeinderat für das Gutachten 
und den Entscheid als Grundlage.

• Die Parzelle Nr. 9172 ist auf dem 
Formular 2. Baute nicht 
aufgeführt.

PS: Die Vereinbarung kann auf der Webseite des 
Kantons heruntergeladen werden.



• Fehlende Unterlagen:

• Abweichungsvereinbarung mit 
den Parzelleneigentümern 9172 
und 6015;

• Begründung der Ausnahme zur 
Gemeindestrasse;



Art. 101 – 104 RPBR

Publikation im Amtsblatt. Die 
Gemeinde informiert die Nach-
barn über die Ausnahmegesuche 
im Rahmen des Baugesuchs. Die 
Information an die Nachbarn 
muss die Auflagedauer (Start 
plus 14 Tage) enthalten, und 
dass sie sich während dieser Zeit 
zur Ausnahme und eventueller 
Entschädigungsansprüche 
äussern können. 

Wenn sich der Gemeinderat 
negativ zur Ausnahme äussert, 
muss er dies dem Gesuchsteller 
schriftlich mitteilen, welcher eine 
Frist erhält, an seinem Bau-
gesuch festzuhalten oder die 
Pläne anzupassen. 



Für Ausnahmen, welche in der Entscheid-
kompetenz des Gemeinderates liegen 
(Bauabstand zu Gemeindestrassen), 
muss der Gemeinderat gleichzeitig mit 
dem Gutachten einen Entscheid 
verfassen. Im Entscheid müssen die 
Rechtsgrundlagen und die Beschwerde-
instanz aufgeführt werden.

Wenn es sich um eine Ausnahme 
handelt, bei der die Gemeinde kein 
Entscheidrecht hat, muss die Gemeinde 
im Gutachten zur Ausnahme eine 
Stellungnahme formulieren.



Art. 137 MobG / Art. 63 MobR

Das neue Mobilitätsgesetz 
(MobG) und das Ausführungs-
reglement (MobR) sind seit dem 
01.01.2023 in Kraft.

Grundsätzlich keine grossen 
Anpassungen (für das 
Baubewilligungsverfahren). 

Neu gibt es einen Bauabstand 
zum Strassenrand und keinen 
Strassenachsabstand mehr.

Die Gemeindedokumente oder 
die Verweise auf das alte 
Strassengesetz (Bewilligung, 
Gutachten) müssen ent-
sprechend angepasst werden.



Das Gemeindegutachten muss sich 
ebenfalls zu der Vorwirkung der Pläne 
äussern, falls die OPR öffentlich aufge-
legen hat aber noch nicht genehmigt 
wurde.



• Unvollständige Gesuche immer wieder zurückschicken,
auch wenn das mehrmals geschehen muss.

• Zusammenfassung der erhaltenen Fragen

FRAGEN
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